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Wer sich überraschen lässt,
hat verloren.

(Unbekannt)

Wer etwas will, findet Wege.
Wer etwas nicht will, findet Gründe.

Willy Meurer, Aphoristiker und Publizist (1934 – 2018)
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Chronologie:

1. Kanton Zürich erlässt nach umfangreichen Abklärungen eine Probe-Bewilligung für den "Weideschuss" 

(Betrieb "Chalti Hose", Küsnacht).

2. Ein erstes Gesuch für die Schlachtung/Tötung auf dem Betrieb wird beim ALT eingereicht.

3. Dr. med. vet. Rolf Hanimann (damaliger Amtsleiter) gibt den Auftrag eine Modelllösung zu entwickeln, welche 

zwar in der Gesetzgebung noch nicht existiert, aber den rechtlichen Vorgaben nicht widerspricht:

a) Tierschutz und Lebensmittelhygiene müssen erfüllt sein.

b) Die amtstierärztliche Kontrolle muss sichergestellt sein.

c) Bewilligung muss an einen Schlachtbetrieb gekoppelt sein (Satellitenlösung), damit die Fachkompetenz 

gesichert ist und die Metzgerbranche keine Konkurrenz befürchten muss.

4. Die ersten Probebewilligungen zur Hoftötung im Kanton GR werden in Abstimmung mit dem BLV erteilt.

5. Die Gesetzgebung wird angepasst: Hof- und Weidetötung sind etabliert.

6. Eine Anfrage für eine mobile Geflügelschlachtanlage wird beim ALT eingereicht und zuerst abgewiesen, da 

dies nicht in der Verordnung vorgesehen ist und technische sowie administrative Probleme nicht gelöst sind.

7. Der Auftrag wird erteilt, in enger Absprache mit dem BLV und anderen interessierten Kantonen, ein 

Umsetzungskonzept zu erarbeiten.

8. Erste Probebewilligung für ein Geflügelschlachtmobil im Kanton GR konnte 2022 in Abstimmung mit dem BLV 

erteilt werden.
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Diverse Recherchen 

im EU-Umfeld wurden 

durchgeführt und 

Optionen und 

Analogien in der CH 

Gesetzgebung 

miteinbezogen 
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Entspricht in CH dem meldepflichtigen LM-Betrieb:

aktuell 10 Tiere pro Woche bzw. max. 1 Tonne pro Jahr

Entspricht in CH einem

bewilligten Schlachtbetrieb
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Zitate aus diesem Bericht:
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Weshalb bearbeitet der Kanton Graubünden

das Projekt einer mobilen Geflügelschlachtanlage?

• Aktive Lösungsvorbereitung für Sachverhalte, welche in der Zukunft 
unweigerlich zum Thema werden

agieren statt reagieren

• Hof-/Direktvermarktung von Geflügel ermöglichen und unterstützen

• Sinnvolle Nutzung von Kleinbeständen (z.B. am Ende der Legedauer)

• Lebendtiertransporte reduzieren (Tierschutz und Qualität)

• Einheitliche Hygienepraxis sicherstellen (professioneller Dienstleister)

• Transparenz in der Produktion sowie Rückverfolgbarkeit
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Welche "Probleme" müssen gelöst werden?

> Ziel- und lösungsorientiertes Denken <

• Was für eine Bewilligung benötigt eine solche mobile Einheit und 
wie wird sie registriert?

• Kanton A möchte Modell nur für Direktvermarktung, Kanton B 
möchte eine Lösung auch für grössere Betriebe/Tierzahlen?

• Im Gegensatz zu einer ortsfesten Einrichtung kann sie mehrere 
Kantone (Veterinärdienst/Lebensmittelkontrolle) betreffen, 
Koordinationsbedarf?

• Wie wird die amtstierärztliche Überwachung/Fleischkontrolle 
sichergestellt?

• Welche Dokumente sind erforderlich (Gesundheitsmeldung/ 
Bestätigung der Fleischkontrolle usw.)?

• Abstimmung mit zuständigen Amtsstellen (Abwasser/Raum-
planung)?
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Zwei Modelle, universeller Nutzen

Modell A:

• Der Geflügelhaltungsbetrieb ist als Direktvermarkter bei der LMK 
registriert, er schlachtet kleinere Tierzahlen nach Bedarf und 
verarbeitet meist auch auf dem Betrieb.

• Durch die mobile Geflügelschlachtanlage erfolgt eine Lohnschlachtung 
auf dem Betrieb, d.h. die Ware bleibt in Obhut des Direktvermarkters.

• Da bei gelegentlicher Schlachtung eine amtstierärztliche Überwachung/ 
Fleischkontrolle nur stichprobenmässig vorgeschrieben ist, die 
Schlachtungen jeweils aber vorgängig angemeldet werden müssen, 
entscheidet der Veterinärdienst somit situativ.

• Da jeder Lebensmittelbetrieb im Rahmen seiner Selbstkontrolle (analog 
bei der Verarbeitung von A-Wild bzw. bei der gelegentlichen 
Schlachtung von Geflügel und Hasen) für die Lebensmittelsicherheit 
selber zuständig und dokumentationspflichtig ist, ist kein fix zugeteilter 
ATA erforderlich.

• Die Gesundheitsmeldung für die Schlachtung ist immer aufzubewahren, 
die Genusstauglichkeitsbestätigung der Fleischkontrolle nur wenn eine 
Stichprobe durchgeführt wurde.
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Zwei Modelle, universeller Nutzen

Modell B:

• Ein Geflügelhaltungsbetrieb möchte regelmässig grössere Tierzahlen 
schlachten, auch für die Abgabe in den Zwischenhandel. Er möchte/kann 
aus verschiedenen Gründen aber keine ortsfeste Schlachtanlage bauen.

• Die mobile Geflügelschlachtanlage steht jeweils als Lohnschlachter 
temporär auf dem Betrieb.

>> In diesem Fall wird vom Kanton am Standort des Tierhaltungsbetriebes 
ein regulärer Schlachtbetrieb für Geflügel bewilligt und registriert, 
inklusive amtstierärztlicher Kontrolle und allem was dazugehört.
Kantonsübliche Koordination mit anderen Amtsstellen (Abwasser, Raumplanung, 
Landwirtschaft usw.) bleibt vorbehalten. 

• Der Unterschied besteht lediglich darin, dass die Schlachtung in der 
bereits zugelassenen mobilen Geflügelschlachtanlage durchgeführt wird.

• In der Bewilligung werden allenfalls die mobile Einrichtung ergänzende, 
erforderliche Räumlichkeiten (z.B. Kühlräume) erfasst.
Weitergehende Verarbeitungsoptionen können zusammen mit der LMK 
definiert und abgenommen werden. 
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Auszüge aus der Bewilligung für die mobile Geflügelschlachtanlage
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